
 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die öf-

fentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise - Veröffentli-

chung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung des Direktors beim Landtag. 
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C. Zusammenfassung 

1. Beim Programmauftrag wird künftig anstelle zweier formal eigenständiger Landesfernseh

programme ein gemeinsames Fernsehprogramm beauftragt. Weitere Hörfunkprogramme 

werden in den Staatsvertrag integriert und können mit UKW-Frequenzen unterstützt werden. 

Der Auftrag umfasst künftig auch den Online-Bereich. Gegen die vorstehenden Änderungen 

bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

2. Bei der Besetzung der Aufsichtsgremien wird die Größe des Rundfunkrates beibehalten, 

die Zusammensetzung aber zum Teil geändert und die Nummerierung gestrafft. Künftig ver

liert die Landesregierung Rheinland-Pfalz ein Mitglied, dafür erhält der Verband Deutscher 

Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-Pfalz - ein Mitglied im Rundfunkrat. Künftig ist die 

erneute Entsendung eines Mitglieds höchstens für zwei Amtsperioden zulässig. Es gibt eine 

neue Regelung für einen angemessenen Geschlechterproporz. In einigen Fällen - u.a. für die 

Mitglieder des Landtags von Rheinland-Pfalz - müssen künftig jeweils zu 50 vom Hundert 

Frauen und Männer entsandt werden. In den anderen Fällen müssen bei der Nachfolge für ein 

Mitglied eine Frau entsandt werden, wenn zuvor ein Mann entsandt war oder umgekehrt (sog. 

Reißverschlussprinzip). Gegen die vorstehenden Änderungen bestehen keine verfassungs

rechtlichen Bedenken. 

3. Nach den Übergangsregelungen endet die laufende Amtsperiode des Rundfunkrats zwölf 

Monate, die des Verwaltungsrats achtzehn Monate nach Inkrafttreten des Staatsvertrags. We

gen des Verbotes der gleichzeitigen Mitgliedschaft können daher amtierende Mitglieder 

künftig nicht in das jeweils andere Gremium gewählt werden. Ein Wechsel wäre nur nach einer 

für beide Gremien unterschiedlich langen Karenzzeit möglich. Künftig sind für aktuelle Mit

glieder des Rundfunkrats maximal drei Amtsperioden möglich . Dies ist übrigens unabhängig 

davon, wie oft sie vor der aktuellen Mitgliedschaft bereits Mitglied des Rundfunkrates gewe

sen sind. Darüber hinaus erwähnt der Entwurf auch erstmals Mitwirkungsrechte der Pro

grammbeschäftigten in Programmangelegenheiten durch ein sog . Redaktionsstatut. Gegen 

die vorstehenden Änderungen bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
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